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Firmenwagenbesteuerung: Keine
vorteilsmindernde
Berücksichtigung der vom
Arbeitnehmer getragenen
Stellplatzkosten

Die unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes oder einer Garage
tritt als eigenständiger Vorteil neben den Vorteil für die Nutzung eines
betrieblichen Kfz zu privaten Fahrten. Vom Arbeitnehmer getragene
Stellplatzkosten mindern daher den geldwerten Vorteil aus der Kfz-
Überlassung nicht. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem
aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/en/steuern-und-recht/article/252846/
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Sachverhalt

Die Klägerin ermöglichte ihren Beschäftigten, an oder in der Nähe der Arbeitsstätte einen Parkplatz für

monatlich 30 Euro anzumieten. Einigen Beschäftigten standen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung zur

Verfügung.

Da die Möglichkeit zur Privatnutzung eines Firmenwagens als geldwerter Vorteil bei der Lohnsteuer bzw.

Einkommensteuer zu versteuern ist, berechnete die Klägerin den Vorteil unter Anwendung der sog.

1%-Regelung. Hierbei zog sie die von den Beschäftigten an sie gezahlte Stellplatzmiete ab.

Im Rahmen einer bei der Klägerin durchgeführten Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung,

dass die Mietzahlungen den nach der 1%-Methode ermittelten Nutzungswert nicht mindern dürften. Die

Stellplatzmiete gehöre nicht zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs. Die Anmietung eines Stellplatzes an der

Arbeitsstätte sei für die Beschäftigten - anders als die Anmietung eines Stellplatzes am Wohnort - nicht

erforderlich für die dienstliche Nutzung des Fahrzeugs. Es handele sich vielmehr um eine freiwillige

Leistung der Beschäftigten. Das Finanzamt versteuerte die gekürzten Beträge bei der Klägerin nach.

Hiergegen wandte sich die Klägerin.

Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte Erfolg (siehe unseren Blogbeitrag).

Entscheidung des BFH

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben.

Die Klägerin hat die von den Arbeitnehmern getragenen Stellplatzkosten zu Unrecht bei der Bemessung

des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung der betrieblichen Kfz vorteilsmindernd berücksichtigt.

Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung, das heißt für die Nutzung zu

privaten Fahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, eines betrieblichen Kfz ein

Nutzungsentgelt, mindert dieses den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungsüberlassung, da es

insoweit an einer Bereicherung des Arbeitnehmers und damit an einer Grundvoraussetzung für das

Vorliegen von Arbeitslohn im Sinne des §19 Abs.1 Satz1 Nr.1 EStG fehlt (Senatsurteile vom 30.11.2016-

VIR2/15, BStBl II 2017, 1014, Rz12, und vom 30.11.2016- VIR49/14, BStBl II 2017, 1011, Rz26).

Gleiches gilt, wenn der Arbeitnehmer zeitraumbezogene Einmalzahlungen für die außerdienstliche Nutzung

leistet, die Anschaffungskosten für den betrieblichen Pkw (ganz oder teilweise) trägt (s. Senatsbeschluss

vom 16.12.2020- VIR19/18, BStBl II 2021, 761, Rz24) oder im Rahmen der privaten Nutzung einzelne

(nutzungsabhängige) Kosten (zum Beispiel Kraftstoffkosten) des betrieblichen Kfz übernimmt (s.

Senatsurteile vom 30.11.2016- VIR2/15, BStBl II 2017, 1014, Rz14, 15, und BFH-Urteil vom 04.07.2023-

VIIIR-29/20, BStBl 2023, 1005, Rz30).

Dabei mindern jedoch nur solche vom Arbeitnehmer übernommenen und getragenen Aufwendungen den

Vorteil, ein betriebliches Kfz zu privaten Fahrten nutzen zu können, die bei einer (hypothetischen)

Kostentragung durch den Arbeitgeber Bestandteil dieses Vorteils und somit von der Abgeltungswirkung der

1%-Regelung erfasst wären.
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Stellplatz- und Garagenkosten gehören nicht zu diesen Aufwendungen. Denn die unentgeltliche

Überlassung eines Stellplatzes oder einer Garage stellt, so die Überlassung nicht aus eigenbetrieblichen

Interessen des Arbeitgebers erfolgt, einen eigenständigen Vorteil dar, der nicht nach der 1%-Regelung (§8

Abs.2 Satz2 und 3 i.V.m. §6 Abs.1 Nr.4 Satz2 EStG) oder nach der Fahrtenbuchmethode (§8 Abs.2 Satz4

EStG), sondern nach §8 Abs.2 Satz1 EStG zu bewerten ist.

Trägt der Arbeitnehmer Kosten für einen Stellplatz oder eine Garage, kann dies daher nur zu einer

Minderung des ihm durch die Überlassung des Stellplatzes beziehungsweise der Garage zugewandten

Vorteils führen. Eine Vorteilsminderung im Hinblick auf die Kfz-Überlassung scheidet dagegen aus.

Soweit der Senat die Garagenmiete bislang beispielhaft ??ohne dass dies für die entschiedenen Fälle von

Bedeutung war?? den gesamten Kfz-Aufwendungen im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 4 EStG zugerechnet hat

(z.B. Senatsurteile vom 14.09.2005 - VI R 37/03, BStBl II 2006, 72, unter II.1.c aa; vom 03.09.2015 - VI R

27/14, BStBl II 2016, 174, Rz 16, und vom 21.11.2024 - VI R 9/22, BStBl II 2025, 626, Rz 14), hält er hieran

nicht fest.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 9. September 2025 (VI R 7/23), veröffentlicht am 15. Januar 2026.

Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier.
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